Notfallordner für Kindertageseinrichtungen in NRW
Teil 3: Notfallkarten
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I

Leichte Verletzungen 

Beispiele für leichte Verletzungen: 
· kleine Schnittwunden
· leichte Schürfwunden
· leichte Prellungen an Armen und Beinen

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Verletzungsursache ermitteln und ggf. die Verletzungsgefahr beseitigen
· Die Verletzung ist in den Meldeblock einzutragen

Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten

Kommunikation mit den Personensorgeberechtigten
Die Personensorgeberechtigten sind spätestens bei der Abholung über den Vorfall zu informieren. Es ist darauf hinzuwirken, dass der Impfstatus des Kindes überprüft und die Einrichtung im Nachgang zu einem Arztbesuch informiert wird. 





















Schwere Verletzungen 

Beispiele für schwere Verletzungen: 
· Brüche
· Gehirnerschütterungen
· stark blutende Wunden
· Bewusstlosigkeit

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Verletzungsursache ermitteln und ggf. Gefahrenbereich abschirmen / Gefährdung beseitigen
· Betreuung der Kinder sicherstellen und an einen Ort abseits des Unfallgeschehens bringen
· Weitere anwesende Personen direkt aus dem Gefahrenbereich bringen

Notfallmaßnahmen:
· Notruf absetzen ( 112)
· Rettungskräfte durch ortskundige Person(en) einweisen
· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten 	
 Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person.
· Die Betreuung des verletzten Kindes ist bis zum Eintreffen der Personensorge-berechtigten jederzeit sicherzustellen (auch bei einem Krankentransport).
· Information der Personensorgeberechtigten / des Notfallkontakts durch: 	

___________________________________________________________














Tödliche Verletzungen 

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben.
· Verletzungsursache ermitteln und ggf. Gefahrenbereich abschirmen / Gefährdung beseitigen.
· Betreuung der Kinder sicherstellen und an einen Ort abseits des Unfallgeschehens bringen.
· Weitere anwesende Personen aus dem Gefahrenbereich bringen.

Notfallmaßnahmen:
· Notruf absetzen ( 112)
· Rettungskräfte durch ortskundige Person(en) einweisen
· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten 
 Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die tödlich verletzte Person.
· Information der Personensorgeberechtigten / des Notfallkontaktes nur nach Rücksprache mit den Rettungskräften / der Polizei.





















Kleine Splitter, Zecken und Insektenstachel

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben.
· Kleine Splitter, Zecken oder Insektenstachel dürfen nur mit (schriftlicher) Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten und der Zustimmung des Trägers entfernt werden. Die pädagogische Fachkraft muss sich die Entfernung im jeweiligen Einzelfall zutrauen.
· Die Verletzung ist zu dokumentieren (z. B. im Meldeblock).

Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
Zusätzlich beachten: Falls nicht für alle Kinder eine schriftliche Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt, ist dies zu vermerken. 

Für die Einrichtung Zutreffendes bitte ankreuzen:
	Ja		Nein
· 		Insektenstachel werden entfernt.
· 		Zecken werden entfernt und die Einstichstelle markiert.
· 		Kleine Splitter werden entfernt.

Verbleibt der Fremdkörper in der Wunde, sind die Personensorgeberechtigten sofort zu verständigen!
Die Personensorgeberechtigten sind spätestens bei der Abholung über den Vorfall zu informieren. Folgende Punkte sind anzusprechen: 
· FSME und Borreliose haben eine längere Inkubationszeit. Nach einem Zeckenstich sollten die Personensorgeberechtigten für längere Zeit genau auf auftretende Hautveränderungen an der Einstichstelle achten.
· Ggf. Impfstatus des Kindes überprüfen lassen.
· Wird im Nachgang ein Arzt aufgesucht, ist die Einrichtung darüber zu informieren.













Schwere allergische Reaktionen

Beispiele für Stoffe, die schwere allergische Reaktionen auslösen können:
· Insektengift durch Stiche (z. B. Wespen)
· bestimmte Lebensmittel (z. B. Nüsse)
· bestimmte Medikamente

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Informationen einholen, ob die betroffene Person eine bekannte Allergie hat und eine Notfallmedikation bei sich führt
· Aufbewahrungsort: ______________________________________ 
· Stellen Sie sich folgende Fragen:
· Liegt ein (schriftliches) Einverständnis der Personensorgeberechtigten vor?
· Traue ich mir die Maßnahme zu?
· Weiß ich, wie ich das Notfallmedikament verabreichen soll?

Notfallmaßnahmen:
· Notruf absetzen ( 112)
· Rettungskräfte durch ortskundige Person(en) einweisen
· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten:
· Wenn möglich: Die Zufuhr des allergieauslösenden Stoffes unterbinden (z. B. weitere Medikamenten- / Nahrungsmittelzufuhr stoppen oder Insektenstachel entfernen).
· Wird ein Notfallmedikament gegen eine bekannte Allergie mitgeführt: Betroffene Person bei der Anwendung des Gegenmittels unterstützen, ggf. selbst verabreichen. 
 Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die betroffene Person.
· Die Betreuung eines betroffenen Kindes ist bis zum Eintreffen der Personensorge-berechtigten jederzeit sicherzustellen (auch bei einem Krankentransport)
· Information der Personensorgeberechtigten / des Notfallkontaktes durch: 

_________________________________________________________








Vergiftungen 

Beispiele für mögliche Giftstoffe: 
· chemische Stoffe, Haushaltschemikalien
· Arzneimittel
· Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel (z. B. Rattengift)
· giftige Pflanzen, Beeren, Pilze
· verdorbene Lebensmittel

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Informationen zum verschluckten / eingeatmeten / berührten Giftstoff einholen (z. B. Verpackung, Reste sichern, Gefahrstoffetikett etc.)

Notfallmaßnahmen:
· Sobald erste Symptome auftreten: Notruf absetzen ( 112)
· Rettungskräfte durch ortskundige Person(en) einweisen
· Giftnotrufzentrale anrufen ( 0228 – 19240) und die Situation sowie die Vergiftungssymptome schildern
· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten:
· Kontakt zur giftigen Substanz vermeiden (z. B. geeignete Schutzhandschuhe tragen!)
· ggf. Reste aus dem Mund entfernen und aufbewahren
· Wenn vorhanden: Maßnahmen aus Sicherheitsdatenblättern, Verpackungen oder Beipackzetteln befolgen
· Ohne Anweisung einer kompetenten Stelle der vergifteten Person keine Flüssigkeit zuführen (insbesondere keine Milch!)
· Kein Erbrechen herbeiführen ohne Rücksprache mit den Rettungskräften
· Besondere Vorsicht gilt bei Vergiftungen durch Schädlingsbekämpfungsmittel, da es sich hierbei ggf. um Kontaktgifte handelt → Schutzhandschuhe und ggf. Schutzmaske tragen!  
 Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die betroffene Person
· Reste und/oder Verpackungen des eingenommenen Giftstoffs dem Rettungsdienst mitgeben 
· Die Betreuung eines betroffenen Kindes ist bis zum Eintreffen der Personensorge-berechtigten jederzeit sicherzustellen (auch bei einem Krankentransport)
· Information der Personensorgeberechtigten / des Notfallkontaktes durch:

__________________________________________________________



Verletzungen durch Stromschlag 

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen handeln
· Achtung: In keinem Fall die betroffene Person sofort berühren!
· Betroffene, die Kontakt zu elektrischem Strom hatten, müssen in jedem Fall ins Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung!

Notfallmaßnahmen:
· Unfallstelle absichern
· Anwesende Personen direkt aus dem Gefahrenbereich bringen.
· Wenn möglich: Stromkreis unterbrechen
· Z. B. durch Ziehen des Steckers oder Abschalten des Elektrogeräts
· Wenn dies nicht möglich ist, sollte die Hauptsicherung (Schutzschalter) ausgeschaltet werden → Verlieren Sie hierbei jedoch keine Zeit mit der Suche!
· Ggf. betroffene Person von der Stromquelle trennen, ohne sich selbst zu gefährden (z. B. mit isolierenden, nichtleitenden Gegenständen wie Holz, Stoff etc.) 
· Notruf absetzen ( 112)
· Rettungskräfte durch ortskundige Person(en) einweisen
· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
 Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person
· Bei verletzten Kindern ist die Betreuung bis zum Eintreffen der Personensorgeberechtigten sicherzustellen (auch bei einem Krankentransport)
· Information der Personensorgeberechtigten / des Notfallkontaktes durch: 

_____________________________________________________________












Vermisstes Kind 

Achtung: 
Handelt es sich um eine vermutete Entführung / Entziehung Minderjähriger ist umgehend die Polizei zu alarmieren! 

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Aufsichtspflicht für die anwesenden Kinder jederzeit gewährleisten
· Kollegium und Leitung informieren

Notfallmaßnahmen:
· Informationen einholen:
· Ist das Kind vielleicht bereits abgeholt worden?
· Wo wurde das Kind zuletzt gesehen?
· Was sind beliebte Verstecke des Kindes? Wo könnte es hingegangen sein?
· Ist etwas Außergewöhnliches passiert, das einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Kindes gibt?
· Systematische Suche planen und durchführen 
· Bei Nichtauffinden des Kindes: zeitnah Notruf absetzen ( 110)
· Rückmeldung geben, falls das vermisste Kind wieder aufgefunden wird
· Information der Personensorgeberechtigten durch: 

___________________________________________















Stromausfall

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Betreuung der Kinder bis zum Eintreffen der Personensorgeberechtigten sicherstellen

Notfallmaßnahmen:
· (Not-)Beleuchtung wiederherstellen
· Alle Personen versammeln und Vollzähligkeit überprüfen
· Situation abschätzen und Informationen einholen: 
· Blick aus dem Fenster: Haben die Nachbarn Strom?
· Blick auf das Handy: Ist die technische Infrastruktur ausgefallen?
· Gibt es ein batteriebetriebenes Radio oder ein Kurbel-Radio?
· Anlagen und Geräte, welche sich bei Wiederzuschaltung des Stroms selbstständig in Betrieb setzen können, ausschalten. Beleuchtung im Aufenthaltsraum einschalten. 
· Wenn möglich: Leitung / Träger informieren
· Wichtige Telefonnummern / sonstige Anweisungen: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Evakuierung bei Brand

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Eigensicherung beachten
· Kinder und hilflose Personen mitnehmen

Hauptgefahr: Brandrauch

Notfallmaßnahmen:
· Interne Alarmierung auslösen, wenn dies nicht bereits durch die Brandmeldeanlage geschehen ist
· Tür zum Brandraum schließen
· Umgehend alle Personen aus dem Gebäude evakuieren und zur Sammelstelle bringen (tagesaktuelle Anwesenheitslisten nicht vergessen!)
· Notruf absetzen ( 112) und Rettungskräfte durch ortskundige Person(en) einweisen
· Vollständigkeit an der Sammelstelle prüfen und vermisste Person(en) den Einsatzkräften melden 
· Sammelstelle: ____________________________________________________
· Ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
· Anweisungen der Einsatzkräfte abwarten
· Nach Rücksprache mit den Einsatzkräften:
· Ggf. Personensorgeberechtigte und Träger informieren
· Ggf. Kinder woanders betreuen / abholen lassen
                  












Evakuierung bei Gasaustritt 

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Eigensicherung beachten
· Kinder und hilflose Personen mitnehmen

Achtung: Alle Zündquellen vermeiden (z. B. keine elektrischen Geräte und kein Telefon benutzen) und, wenn möglich, Fenster manuell öffnen!

Notfallmaßnahmen:
· Umgehend alle Personen aus dem Gebäude evakuieren und zur Sammelstelle bringen (tagesaktuelle Anwesenheitslisten nicht vergessen!)
· Notruf absetzen ( 112) und Rettungskräfte durch ortskundige Person(en) einweisen
· Vollständigkeit an der Sammelstelle prüfen und vermisste Person(en) den Einsatzkräften melden 
· Sammelstelle: ____________________________________________________
· Ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
· Anweisungen der Einsatzkräfte abwarten
· Nach Rücksprache mit den Einsatzkräften:
· Ggf. Personensorgeberechtigte und Träger informieren
· Ggf. Kinder woanders betreuen / abholen lassen
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Unwetter und Naturkatastrophen 
 
Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Gefährlichkeit der Situation einschätzen (z. B. Radio- / Pressemeldungen, Warn-APP-Informationen verfolgen etc.)
· Eigensicherung beachten
· Bei einer Evakuierung Kinder und hilflose Personen mitnehmen

Notfallmaßnahmen:
· Ggf. Haupthähne für Gas und Wasser schließen und den elektrischen Strom über die Hauptsicherung abschalten
· Wenn möglich: Arbeitsmittel, die Schäden verursachen können, sichern (z. B. Gefahrstoffe, schwere Gegenstände, umherfliegende Teile)
· Umgehend alle Personen in einen sicheren Bereich bringen und Vollständigkeit prüfen (tagesaktuelle Anwesenheitslisten nicht vergessen!)
· Ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten und Notruf absetzen ( 112)
· Kontaktaufnahme zum Träger / zur Leitung, um weitere Maßnahmen zu besprechen
· Ggf. Personensorgeberechtigte / abholberechtigte Personen informieren durch:

 _____________________________________________________________

















Sexuelle Belästigung gegenüber Beschäftigten 

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Opferschutz: Sexuelle Belästigungen können psychisch sehr belastend sein, daher ist ein besonders sensibles Vorgehen erforderlich!

Notfallmaßnahmen:
· Wenn möglich: Gespräch beenden bzw. Situation verlassen
· Öffentlichkeit schaffen / andere Personen zur Hilfe holen 
· Ggf. Polizei alarmieren ( 110)
· Interne Vertrauensperson hinzuziehen 
· Leitung informieren
· Weitere Notfallmaßnahmen: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________












Verbale Aggression / unangepasstes Sozialverhalten gegenüber Beschäftigten

Beispiele: 
· kränkende, verletzende, teilweise entwürdigende Beschimpfungen und Beleidigung 
· distanzloses Verhalten
· Belästigungen 
· duzen 
· die grundsätzliche Verweigerung ein bestimmtes gefordertes Verhalten auszuführen

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Selbst nicht aggressiv, provozierend oder ablehnend auftreten (Körpersprache, Stimme, Blick)

Notfallmaßnahmen:
· Wenn möglich: Gespräch beenden bzw. Situation verlassen
· Öffentlichkeit schaffen / andere Personen informieren
· Ggf. Polizei alarmieren ( 110)
· Die Leitung der Einrichtung informieren 
· Weitere Notfallmaßnahmen: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________










Bedrohung / Nötigung gegenüber Beschäftigten

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Alles vermeiden, was zu weiteren Eskalationen führen könnte, z. B. selbst nicht aggressiv, provozierend oder ablehnend auftreten (Körpersprache, Stimme, Mimik).
· Eigensicherung geht vor! 

Notfallmaßnahmen:
· Wenn möglich: Gespräch beenden bzw. Situation verlassen
· Polizei alarmieren ( 110)
· Öffentlichkeit schaffen / andere Personen zur Hilfe holen 
· Die Leitung der Einrichtung informieren
· Weitere Notfallmaßnahmen: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________










Telefonische Androhung von Gewalt 

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben

Notfallmaßnahmen während des Telefonats:
· Nicht auflegen
· Aufmerksam zuhören, anrufende Person nicht unterbrechen
· Notizen machen, Gespräch dokumentieren
· Wortlaut der Drohung möglichst genau aufschreiben
· Gibt es besondere Merkmale der anrufenden Person (z. B. Akzent, Sprachfehler)?
· Wenn angezeigt: Telefonnummer des Anrufers abschreiben

Notfallmaßnahmen im Anschluss an das Telefonat: 
· Polizei alarmieren ( 110)
· Vorgesetzte/n über die Drohung informieren

Notizen:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________










Körperliche Gewalt gegenüber Beschäftigten 

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben

Notfallmaßnahmen:
· Wenn möglich, Situation verlassen 
· Polizei alarmieren ( 110) 
· Öffentlichkeit schaffen / andere Personen zur Hilfe holen 
· Ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
· Leitung der Einrichtung informieren
· Weitere Notfallmaßnahmen: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________















Einsatz von Waffen und Werkzeugen / Geiselnahme / Amok 

Nicht vergessen:
· Ruhig, überlegt und besonnen bleiben
· Eigensicherung beachten: Keine Handlungen, die Leben gefährden!
· Weitere anwesende Personen warnen

Notfallmaßnahmen:
· Polizei alarmieren ( 110)

Bei Einsatz von Waffen und Werkzeugen / Amok: 
· Deckung und Schutz suchen, Türen verschließen / versperren, Einsicht in den Raum verwehren

Bei Geiselnahme: 
· Gefahrenbereich identifizieren und den Rest der Einrichtung, wenn möglich, unverzüglich evakuieren! Möglichst ruhig verhalten.
· Sobald die Polizei vor Ort ist übernimmt diese die Einsatzleitung .
· Leitung der Einrichtung / Träger sind zu informieren.
· Information der Personensorgeberechtigten und der Presse nur in Absprache mit der Polizei / den Rettungskräften.
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